
gen alle noch nicht rechtskräftigen erst
instanzlichen Urteile der Kreisgerichte, Be
zirksgerichte, Militärgerichte und Militär
obergerichte. Das gilt auch für Urteile, die 
im Verfahren nach Einspruch gegen den 
Erlaß eines Strafbefehls (§ 274) ergehen.2 3

Unzulässig sind der Protest und die Be
rufung gegen alle rechtskräftigen Urteile. 
Dazu gehören auch
— die erstinstanzlichen Urteile des Ober

sten Gerichts, die mit ihrer Verkün
dung rechtskräftig werden,

— jene Urteile der Kreisgerichte, die im 
Verfahren. bei Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung über eine polizeiliche. 
Strafverfügung ergehen (§§ 278 ff.) und 
deshalb endgültig sind,

— alle zweitinstanzlichen Urteile, da ent
sprechend dem Zwei-Instanzen-System 
ein zweites Rechtsmittel nicht zulässig 
ist.
Um die Gerichte nicht mit unwesent

lichen Fragen zu belasten, gibt es kein 
Rechtsmittel, das sich ausschließlich auf die 
Anfechtung der Gründe beschränkt. Ent
halten die Gründe einer Entscheidung je
doch unhaltbare rechtspolitische Mängel 
oder moralisch belastende Formulierun
gen, ist der Weg der Gründekassation 
(§ 311 Abs. 2 Ziff. 3) zu beschreiten.

11.2.2.
Die Einlegung
Die Einlegung des Rechtsmittels hat ver
fahrensgestaltende Wirkungen, insbeson
dere hängt von ihr ab, ob die Rechtskraft 
des Urteils eintritt. Deshalb sind die Vor
schriften über Frist, Form und Begründung 
der Rechtsmittel sowie über Rechtsmittel
beschränkung, -verzieht und -rücknahme 
genauestens zu beachten.

11.2.2.1.
Die Rechtsmittelberechtigten
Bei der gesetzlichen Festlegung des Kreises 
der Rechtsmittelberechtigten wurde davon 
ausgegangen, daß derjenige Prozeßbetei
ligte,. dessen Rechte und Interessen vom 
Urteil unmittelbar betroffen sind, auch das 
Recht haben muß,, die Überprüfung zu ver
langen. Dementsprechend können Urteile 
.vom Staatsanwalt, vom Angeklagten, vom 
Verteidiger, vom gesetzlichen Vertreter des 
Angeklagten und von den Eltern oder son

stigen Erziehungsberechtigten eines ju
gendlichen Angeklagten angefochten wer
den. (Zur Anfechtung von Urteilen, soweit 
sie über den Schadenersatz entscheiden, 
vgl. 11.4.)

Der Staatsanwalt3 (§ 283 Abs. 1 StPO 
und § 20 Abs. 2 StAG) trägt eine hohe Ver
antwortung für die Durchsetzung der ein
heitlichen Strafpolitik und hat die Ver
pflichtung, ergangene Urteile nach den in 
§ 291 genannten Gesichtspunkten kritisch 
zu überprüfen sowie auf Abweichungen 
von der einheitlichen Gesetzlichkeit mit der 
Einlegung seines Protestes zu reagieren. Er 
hat also nicht nur das Recht, sondern auch 
die Pflicht, gegen alle Urteile, die nach sei
ner Überzeugung der einheitlichen Gesetz
lichkeit widersprechen, Protest einzulegen. 
Seine Stellung als Hüter der einheitlichen 
Gesetzlichkeit verlangt, daß er gegen feh
lerhafte Utteile sowohl zum Nachteil (zu
ungunsten) als auch zum Vorteil (zugun
sten) des Angeklagten Protest einlegt. Un
ter Umständen kann ein Protest auch teils 
zugunsten und teils zuungunsten des An
geklagten eingelegt werden, z. B. bei meh
reren Anklagepunkten. Der Staatsanwalt 
wird seinen Protest ausdrücklich „zugun
sten“ oder „zuungunsten“ des Angeklagten 
bezeichnen. Hat er das jedoch unterlassen, 
muß aus den Gründen des Protestes ent
nommen werden, ob er eine Besserstellung 
oder Schlechterstellung des Angeklagten 
anstrebt. Das ist bedeutsam dafür, ob das 
Verbot der Straferhöhung zutreffend ist 
oder nicht (§ 285).

Die Tatsache, daß der Angeklagte selbst 
Berufung einlegt, ist für den Staatsanwalt 
kein Grund, die Einlegung des Protestes 
zugunsten des Angeklagten zu unterlassen; 
der Staatsanwalt muß auch in diesem Fall 
seinen eigenen Standpunkt vertreten und. 
seine eigenen Pflichten erfüllen. Er muß 
sich stets seiner Aufgabe bewußt sein, dar
über zu wachen, daß kein fehlerhaftes Ur
teil rechtskräftig wird, daß aber auch die

2 Vgl. „Beschluß des Präsidiums des Ober
sten Gerichts zur Kassation von Strafbe
fehlen vom 8. 4. 1981“, Neue Justiz, 1981/5, 
S. 234.

3 Vgl. R. Herrmann/R. Trautmann, „Aufga
ben des Staatsanwalts im Strafverfahren 
zweiter Instanz“, Neue Justiz, 1970/4, 
S. 100 ff.
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